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Erste Ordnung 
zur Änderung der Beitragsordnung 

für das Zertifikatsangebot 
 „Handlungsfelder beruflichen Bildungs-
personals im Gesundheitswesen“ 
     an der Fachhochschule Bielefeld 

vom 04. Februar 2022 
 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 62 Abs. 2 und Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) vom 16. September 2014 
(GV.NRW S. 547) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. November 2021 
(GV. NRW. S. 1210a), sowie des § 3 Abs. 2 des Gesetzes zur Erhebung von Hochschulabga-
ben (Hochschulabgabengesetz – HabgG NRW) vom 21. März 2006 (GV.NRW.S.120), zuletzt 
geändert durch Art. 11 des Gesetzes vom 16. September 2014 (GV.NRW.S.547) in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 2 der Verordnung über die Erhebung von Hochschulabgaben (Hochschul-
abgabenverordnung – Habg-VO) vom 13. August 2015 (GV.NRW.S.569) hat die Fachhoch-
schule Bielefeld die folgende Ordnung als Änderungssatzung erlassen: 

 
 

Artikel I 
 
Die Beitragsordnung für das Zertifikatsangebot „Handlungsfelder beruflichen Bildungsperson-
als im Gesundheitswesen“ an der Fachhochschule Bielefeld vom 02. Juni 2021 (Verkün-
dungsblatt der Fachhochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – 2021, Nr. 46, Seite 
523 - 524) wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 3 Absatz 1 Satz 1 wird der Betrag “2.600,00 €” durch den Betrag “2.740,00 €.” 
ersetzt. 
 
Damit lautet § 3 Absatz 1 Satz 1 neu wie folgt: 
 
“(1) Bei einer Durchführung im Präsenz-Format beträgt der besondere Gasthörerbeitrag für 
die Teilnahme am Zertifikatsangebot „Handlungsfelder beruflichen Bildungspersonals im 
Gesundheitswesen“ (bestehend aus vier Einzelmodulen) insgesamt 2.740,00 €. 
 
2. In § 3 Absatz 1 Satz 2 wird der Betrag “650,00 €” durch den Betrag “685,00 €.” ersetzt. 
 
Damit lautet § 3 Absatz 1 Satz 2 neu wie folgt: 
 
“Für die Teilnahme an einem einzelnen Modul beträgt der Beitrag 685,00 €.” 
 
 
3. In § 3 Absatz 2 Satz 1 wird der Betrag “2.480,00 €” durch den Betrag “2.600,00 €.” 
ersetzt. 
 
Damit lautet § 3 Absatz 2 Satz 1 neu wie folgt: 
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“(2) Bei einer Durchführung im Online-Format beträgt der besondere Gasthörerbeitrag 
für die Teilnahme am Zertifikatsangebot „Handlungsfelder beruflichen Bildungspersonals im 
Gesundheitswesen“ (bestehend aus vier Einzelmodulen) insgesamt 2.600,00 €.” 
 
4. In § 3 Absatz 2 Satz 2 wird der Betrag “620,00 €” durch den Betrag “650,00 €.” ersetzt. 
 
Damit lautet § 3 Absatz 2 Satz 2 neu wie folgt: 
 
“Für die Teilnahme an einem einzelnen Modul beträgt der Beitrag 650,00 €.” 
 
 

Artikel II 
 
Diese Ordnung wird im Verkündungsblatt der Fachhochschule Bielefeld – Amtliche 
Bekanntmachungen – bekannt gegeben. Sie tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
Ausgefertigt aufgrund eines Beschlusses des Senats der Fachhochschule Bielefeld vom 
27.01.2022. 
 
Bielefeld, 04. Februar 2022 
 
Die Präsidentin 
der Fachhochschule Bielefeld 
 
 
gez. I. Schramm-Wölk 
 
Prof. Dr. Ingeborg Schramm-Wölk 
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